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Bekanntmachung 
der Prüfungsordnung für technische 

Bühnenvorstände.
Vom 29. Dezember 1952

Auf Grund des § 49 Abs. 1 der Verordnung vom 
25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft 
(GBl. S. 957) wird nachstehende Prüfungsordnung 
bekanntgegeben:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Technische Bühnenvorstände im Sinne dieser 
Prüfungsordnung sind:

technische Direktoren, 
technische Leiter, 
technische Inspektoren,
Theater- und Beleuchtungsmeister, 

als Einzelpersonen oder als Kollektiv, je nach 
Größe und Art des Theaters.

(2) In jedem Theater, Variete, Zirkus und ähn
lichen Unternehmungen müssen für die Dauer des 
technischen Betriebes und der Vorstellungen ein 
Theater- und ein Beleuchtungsmeister anwesend 
sein, die für die ordnungsgemäße Durchführung 
des Betriebes verantwortlich sind.

(3) In Theatern mit einfachen technischen Ein
richtungen genügt die Anwesenheit eines Theater
oder eines Beleuchtungsmeisters. Diese Ausnahme 
bedarf der Genehmigung der zuständigen Arbeits
schutzinspektion.

(4) Wer als technischer Bühnenvorstand mit der 
Leitung eines technischen Bühnenbetriebes betraut 
wird, muß im Besitz eines Befähigungszeugnisses 
gemäß § 7 Abs. 3 sein.

§ 2
Prüfungsausschuß

(1) Für die Prüfung von technischen Bühnen
vorständen ist bei dem Ministerium für Arbeit, 
Hauptabteilung Arbeitsschutz, ein Prüfungsaus
schuß zu bilden.

(2) Für den Prüfungsausschuß haben nach
stehende Verwaltungen und Organisationen Be
auftragte zu benennen:

a) das Ministerium für Arbeit, Hauptabteilung 
Arbeitsschutz, einen Beauftragten;

b) der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, Zen
tralvorstand der Gewerkschaft Kunst,
einen technischen Leiter, 
einen Theatermeister, 
einen Beleuchtungsmeister;

c) die Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei, 
Hauptabteilung Feuerwehr,einenBeauftragten.

(3) Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses ist 
zugleich ein Stellvertreter zu benennen.

(4) Den Vorsitz führt der Beauftragte des Mi
nisteriums für Arbeit.

§ 3
Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung

Zur Prüfung werden Personen zugelassen, die 
' das 24. Lebensjahr vollendet haben, die deutsche


